
Schützenkreis 061 Aachen- Stadt 
des Rheinischen Schützenbundes e.V. 

 

Schützenkreis 061 Aachen- Stadt des RSB; IBAN Nr.: DE48 3906 0180 0825 2420 15;  
BIC: GENODED1AAC; Aachener Bank  

Der Kreis 061 Aachen fährt in den Schwarzwald 

Für alle die Lust haben mit zu kommen, sind hier die Fakten: 

Wer?  15 Jugendliche (min. 12 Jahre) – Mitglieder des RSB 

Wie?  Wir werden mit Kleinbussen in den Schwarzwald fahren 

Was?  Acht Tage - alles inbegriffen – kosten dich 200€  

Wo?  Schwarzwald, 79868 Feldberg (Altglashütten) 

Wann? 14.10.2018 - 21.10.2018 (Erste Herbstferienwoche) 

 

Für alle die sich entschieden haben mit zu kommen, füllt bitte den unteren Teil des 

Blattes aus und gebt es bei Marcel Stoecker Brander Heide 3; 52078 Aachen ab. 

Bei Fragen wendet ihr euch an marcel_stoecker@gmx.de oder 0172/71 51 488. 

Anmeldeschluss: 20.02.2018!! 

Bei Abgabe der Anmeldung ist diese Meldung verbindlich (Rückerstattung des 

Betrags ist nicht möglich) und die Zahlung von 200 € ist bis zum 30.03.2018 auf das 

Kreiskonto mit Angabe des Verwendungszweck: „KJF 2018“ und Name des 
Teilnehmers fällig. 

 

Anmeldezettel: 

 

Vorname, Name:___________________________________ 

Straße, Nr. :_________________________________________ 

Postleitzahl, Ort:_____________________________________ 

Telefon (Tag u Nacht):________________________________ 

 

__________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten / Volljährigen Teilnehmers : 

mailto:marcel_stoecker@gmx.de


Reisevollmacht für Minderjährige 

Name, Vorname        (Vollmachtgeber/in) 

Geburtsdatum, Geburtsort: 

Straße, Hausnummer, Ort 

Telefon 

Personalausweisnummer und/ oder Reisepassnummer 

Erteile hiermit die Vollmacht an 

Name, Vorname: Stoecker, Marcel                 (bevollmächtigte Person) 

Geburtsdatum, Geburtsort: 09.05.1986, Schwedt/Oder 

Straße, Hausnummer, Ort: Brander Heide 3, 52078 Aachen 

Telefon: 0172 71 51 488 

Personalausweisnummer und/ oder Reisepassnummer 

Für das Kind 

Name, Vorname                  (Betroffenes Kind) 

Geburtsdatum, Geburtsort: 

Straße, Hausnummer, Ort 

Personalausweisnummer und/ oder Reisepassnummer 

Telefon 

Hiermit erlaube ich der oben genannten Person, innerhalb Deutschlands mit der bevollmächtigten 
Person zu Reisen. 

Ebenso erlaube ich bei einer Erkrankung oder Krankheitsfall einen Arzt oder ein Krankenhaus 
aufzusuchen und die Gesundheit  fördernden Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen. 

 

Ort, Datum, Unterschrift des /des Vollmachtgeber/in 

 

Ort, Datum, Unterschrift des /des Vollmachtnehmer/in 



Schützenkreis 061 Aachen- Stadt 
des Rheinischen Schützenbundes e.V. 

 

Ansprechpartner: Marcel Stoecker, Brander Heide 3, 52078 Aachen, marcel_stoecker@gmx.de, 01727151488 

 

Einverständniserklärung – Fahrt in den Schwarzwald 

Name des Kindes: 
__________________________________________________________ 

Hiermit erlaube ich meinem Kind die Umgebung des Ferienhauses in Kleingruppen ohne Begleitung 
Erwachsener zu erkunden.  O Ja    O Nein 

Mein Kind ist   O Schwimmer  O Nichtschwimmer 

Und darf ohne Begleitung Erwachsener das Schwimmbad im Schwarzwald besuchen*: 

(* Der Schwimmbadbesuch ist unser Notfallprogramm bei Schlechtem Wetter) 

Mein Kind hat folgende chronische Erkrankung/en und/oder Allergien/Unverträglichkeiten: 
 
_________________________________________________________________________________ 

und ist auf folgende Medikamente in welcher Dosierung angewiesen (bitte Handelsname und 
Anwendung aufschreiben): 
 
_________________________________________________________________________________ 

Sonstige wichtige Hinweise für das Betreuerteam(zb.Vegetarier) : 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Soweit eine ärztliche Behandlung des o.g. Kindes, insbesondere in stationärer Form erforderlich wird, 
verpflichten sich die gesetzlichen Vertreter, unter Freistellung des Schützenkreis 061 Aachen und 
deren Betreuer, alles Erforderliche in die Wege zu leiten, sich insbesondere zu ihrem o.g. Kind zu 
begeben und es gegebenenfalls abzuholen. Insoweit wird der Kreis einschließlich der Betreuer – 
soweit gesetzlich zulässig – von allen Verpflichtungen entbunden. Der Kreis wird bei eingeleiteter 
ärztlicher Behandlung – soweit erforderlich – die gesetzlichen Vertreter benachrichtigen. 

Die Krankenversicherungskarte unseres Kindes ist beigelegt.  

Während des Aufenthaltes unseres Kindes im Schwarzwald sind wir unter folgender Tel.: erreichbar 
(bitte ggf. auch Uhrzeiten notieren): 
 
_________________________________________________________________________________ 

Sollte mein Kind mit seinem Verhalten nicht für die Gruppenfahrt tragbar sein – z.B. wegen 
Gefährdung der Gruppe oder Verstoß gegen die Regeln, verpflichte ich mich mein Kind umgehend 
abzuholen oder abholen zu lassen. 

 

 

_________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten / Volljährigen Teilnehmers  : 



 
Thoma Action Team UG 
Dr. Pilet Spur 11 
79868 Feldberg im Schwarzwald 

 
 

Einverständniserklärung 
 

ZUR TEILNAHME IM FUNDORENA KLETTERWALD 
für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
 
Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind/Ihre Kinder im Fundorena Kletterwald klettern 
darf/dürfen. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Sicherheitshinweise 
 
Bitte lesen Sie diese sorgfältig mit Ihrem Kind/Ihren Kindern gemeinsam durch! 

Zur Teilnahme ist zusätzlich unbedingt erforderlich, dass Sie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und 

Sicherheitshinweise der Thoma Action Team UG gelesen, verstanden und Ihrem/Ihren minderjährigen Kind/Kindern 

vermittelt haben. 
 

Wir wünschen viel Spaß und einen tollen Klettertag! 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN*: 
 
 
Vorname/Name Erziehungsberechtigte(r)    Straße/Hausnr. 
 
 
PLZ/Ort       Geburtsdatum Erziehungsberechtigte(r) 
 
 
Telefonnr.       Emailadresse 
 
* Ihre Daten sind bei uns in guten Händen – wir geben unsere Daten nicht an Dritte und werden die Adresse nur nutzen, um Sie über Aktionen, Angebote 
und neue Attraktionen im Fundorena Kletterwald zu informieren, falls Sie dies ausdrücklich wünschen. Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung bzw. Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Es gelten die Bestimmungen der Datenschutzerklärung. 
Schreiben Sie dazu eine E-Mail an kletterwald@fundorena.de oder senden Sie Ihr Verlangen per Post. 
 
Ich möchte über Aktivitäten und Neuigkeiten von Fundorena informiert werden JA  NEIN 
 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

BITTE NENNEN SIE UNS NAMEN UND ALTER IHRES KINDES/IHRER KINDER 
 
 
Vorname / Name  Geburtsdatum    Vorname/Name  Geburtsdatum 
 
 
Vorname / Name  Geburtsdatum    Vorname/Name  Geburtsdatum 
 
 
Vorname / Name  Geburtsdatum    Vorname/Name  Geburtsdatum 

 
Ich bin darüber informiert, dass mein Kind/meine Kinder beim Klettern im Fundorena Kletterwald teilnimmt/teilnehmen 
und erkläre hiermit ausdrücklich meine Zustimmung. 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie ausdrücklich, dass Sie die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Sicherheitshinweise der Thoma Action UG gelesen, 
akzeptieren, verstanden und Ihrem/Ihren minderjährigen Kind/Kindern vermittelt haben. 
 
 
 
Ort/Datum       Unterschrift Vorname/Name Erziehungsberechtigte(r) 

 
     Bitte geben Sie diese Einverständniserklärung Ihrem Kind/Ihren Kinder mit! 
     Nur vollständig ausgefüllte Einverständniserklärungen können berücksichtigt werden 

 
 

Thoma Action Team UG | Dr. Pilet Spur 11 | 79868 Feldberg im Schwarzwald 
www.fundorena.de | info@fundorena.de | Infotelefon Mobil: +49(0) 7676 18690 

mailto:kletterwald@fundorena.de
http://www.fundorena.de/
mailto:info@fundorena.de


 

Allgemeine Eintritts- und Benutzungsbedingungen  
(AEB) 

§ 1 - Geltungsbereich, Teilnahmebedingungen, Allgemeines 
(1) Vor Betreten der Fundorena, insbesondere des Hochseilparks, des Trampolin Parks und der Eislaufbahn, muss jeder Teilnehmer die 

Allgemeinen Eintritts- und Benutzungsbedingungen (AEB), Sicherheitshinweise und Regeln aufmerksam durchlesen. Er bestätigt mit den 
Angaben zu seiner Person und seiner Unterschrift, dass er diese AEB zur Kenntnis genommen hat und sich mit diesen vorbehaltslos 
einverstanden erklärt. 

(2)  Bei minderjährigen Teilnehmern muss der Erziehungsberechtigte die AEB vorgängig mit dem Minderjährigen durchsprechen und das 
Einverständnis mit Unterschrift bestätigen. Mit der unterschriebenen Einverständniserklärung bestätigt der Erziehungsberechtigte das 
Einverständnis zur Nutzung der Fundorena für sein Kind. Darüber hinaus wird durch die unterschriebene Einverständniserklärung bestätigt, 
dass der Erziehungsberechtigte die AEB, Sicherheitshinweisen und Regeln vorbehaltslos akzeptiert und den minderjährigen Teilnehmer mit 
diesen vertraut gemacht hat.  

 Im Hochseilpark gilt: 
 Für minderjährige Besucher unter 6 Jahren ist die Teilnahme gänzlich ausgeschlossen. Für minderjährige Besucher ab 6 Jahren ist die 

Teilnahme in Begleitung eines erwachsenen Aufsichtsberechtigten erlaubt. Für minderjährige Besucher ab 13 Jahren ist eine Teilnahme auch 
ohne Begleitung möglich. 

 Im Trampolin Park und der Eislaufbahn gilt: 
 Für minderjährige Besucher unter 3 Jahren ist die Teilnahme gänzlich ausgeschlossen. Für minderjährige Besucher ab 3 Jahren ist die 

Teilnahme in Begleitung eines erwachsenen Aufsichtsberechtigten erlaubt. Für minderjährige Besucher ab 9 Jahren ist eine Teilnahme auch 
ohne Begleitung möglich. 

 In allen Fällen gilt jedoch, dass eine Nutzung der Einrichtung durch Minderjährige, egal welchen Alters, ohne unterschriebene 
Einverständniserklärung durch einen Erziehungsberechtigen ausgeschlossen ist. 

 Jede erwachsene Aufsichtsperson darf maximal zwei Minderjährige begleiten. 
 Ausgenommen von dieser Regelung sind Schulklassen und Gruppen mit Aufsichtspersonen. In diesen Fällen ist auch eine Beaufsichtigung 

von maximal 4 minderjährigen Schülern/Kindern pro Aufsichtsperson möglich. 

(4) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die an psychischen oder physischen Krankheiten/Beeinträchtigung leiden und die durch 
die Teilnahme ihre eigene Gesundheit oder die Dritter gefährden könnten. Ebenso von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die sich 
unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten, anderer berauschender Mittel oder Drogen befinden. 

(5) Von der Teilnahme am Hochseilpark und am Trampolin Park ausdrücklich abgeraten wird Personen, die ein Körpergewicht von über 120kg 
haben, Bandscheibengeschädigt sind oder frisch operiert wurden, da dies zu Gesundheitsschädigungen führen könnte. Sollten solche 
Personen, entgegen dieser Empfehlung, doch teilnehmen, so übernimmt die Thoma Action Team UG für daraus resultierende Verletzungen 
keine Haftung. 

(6) Schwangeren Frauen wird zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit des ungeborenen Kindes nahegelegt, auf eine Teilnahme zu verzichten. 

(7) Angemeldete Besucher und Gruppen, müssen sich spätestens 15 Minuten vor dem gebuchten Termin bei uns einfinden. Bei einer Verspätung 
kann nur noch die verbleibende Nutzungszeit in Anspruch genommen werden. Eine Erstattung der Kosten ist ausgeschlossen. Eine 
Verlängerung der Nutzungszeit ist, falls durchführbar, nur gegen Aufpreis möglich. 

(8) Wer andere Besucher belästigt, die Anlage entgegen den vorhandenen Benutzungseinrichtungen betritt, den Anordnungen der Mitarbeiter 
oder Gebots- und Verbotsschildern nicht Folge leistet oder in sonstiger Weise störend auffällt, kann ohne jeden Anspruch auf Rückerstattung 
des Eintrittsgeldes aus der Fundorena verwiesen werden. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass in der gesamten Anlage ein absolutes 
Rauchverbot besteht. Die Mitarbeiter sind berechtigt, alle aus dem Hausrecht fließenden Rechte wahrzunehmen. 

 Der Besucher ist auch verpflichtet, Ersatz zu leisten für alle Schäden, die er vorsätzlich und insbesondere in Verbindung mit einer oben 
aufgeführten Verhaltensweise verursacht. 

(9) Der Besucher erklärt sich damit Einverstanden, bei Betreten der Fundorena Mitarbeitern den Inhalt von Taschen, Rucksäcken und anderen 
Behältnissen, die sie mit in die Anlage nehmen möchten, zu zeigen. Das Mitbringen von Messern oder sonstigen Waffen, ist nicht gestattet. 
Aus Sicherheitsgründen ist auch das Mitbringen von Glasflaschen und anderen potentiell gefährlichen Gegenständen nicht gestattet. Die 
Benutzung von externen oder internen Lautsprechern wie auch von Mobilphones jeglicher Art, insbesondere zum Abspielen von Musik, ist 
nicht gestattet. 

 Besuchern, die sich gegen die Offenlegung der mitgebrachten Gegenstände oder aber die Abgabe von gefährlichen Gegenständen weigern, 
kann der Zutritt zur Anlage verwehrt werden. 

(10) Die Benutzung der Garderobe geschieht auf eigene Gefahr. Für abhanden gekommene Gegenstände und Kleidung wird keine Haftung 
übernommen. Bei Bedarf stehen im Umkleidebereich Schließfächer zur Verfügung, die gegen Pfand genutzt werden können. 

§ 2 - Ausrüstung und Einrichtungen 
(1) Der Hochseilpark darf ausschließlich mit der von der Thoma Action Team UG kostenpflichtig zur Verfügung gestellten Ausrüstung betreten 

werden. Diese umfasst insbesondere Gurt, Helm, Sicherungsleine mit Karabiner und Stahlseilrolle. Die geliehene Ausrüstung muss nach 
Anweisung des Veranstalters/Betreuers benutzt und pfleglich behandelt werden. Die Ausrüstung darf während des gesamten Aufenthalts im 
Hochseilpark nicht abgelegt werden. Ferner ist der Besucher nicht berechtigt die Ausrüstung an Dritte weiter zu verleihen oder den Gebrauch 
durch Dritte zu dulden. 

 Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungszeit, ist die Ausrüstung wieder zurückzugeben. Andernfalls ist für eine Zeitüberschreitung von mehr als 
5 Minuten ein Aufpreis von 3,00 EUR je angefangene halbe Stunde fällig. 

 Eventuelle Beschädigungen oder Veränderungen an der Ausrüstung sind sofort zu melden. 

 Die Mitnahme der Ausrüstung auf die Toilette ist ausdrücklich nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung wird eine pauschale Reinigungsgebühr 
von 25,00 EUR fällig. 

(2) Die Eislaufbahn ist nur mit von der Thoma Action Team UG kostenpflichtig zur Verfügung gestellten Schlittschuhen gestattet. Ein Betreten der 
Eislaufbahn mit selbst mitgebrachten Schlittschuhen ist ausdrücklich untersagt. 

Dr. Pilet Spur 11
79868 Feldberg

+49(0)7676 18 69 0
info@fundorena.de

www.fundorena.de



§ 8 - Rechtswahl und Gerichtsstand 
(1) Erfüllungs- und Zahlungsort ist der S itz der Thoma Action Team UG. F ür d iese AEB und d ie Vertragsbeziehung z wischen uns und dem 

Teilnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Gerichtsstand für sämtliche Klagen ist Freiburg. 

§ 9 - Salvatorische Klausel 
Sollten e inzelne Bestimmungen d ieser AEB und der S icherheitshinweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt d ies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Viel mehr tritt an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine Regelung, die 
dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, den die Parteien mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten entsprechend für den Fall, dass sich die AEB als lückenhaft erweisen. 

Name Vorname Unterschrift

Feldberg, den

(3) Der Trampolin Park darf nur mit speziellen Fundorena „Jumpsox“ benutzt werden. Diese sind in der Anlage kostenpflichtig zu erwerben. 

(4) Die mutwillige Zerstörung jeglicher Ausrüstung und sämtlicher Einrichtungen der Fundorena wird dem Schädiger in Rechnung gestellt. 

§ 3 - Sicherheitseinweisung 
(1) Vor jeder Attraktion der Fundorena sind die jeweiligen Verhaltensregeln schriftlich aufgelistet. Diese sind von jedem Besucher gewissenhaft 

durchzulesen und einzuhalten. Minderjährigen Besuchern müssen von deren Begleitung über die Regeln aufgeklärt werden. Bei Unklarheiten 
hat der Besucher das Personal anzusprechen und sich die Reglungen erklären zu lassen. 

(2) Jeder Teilnehmer des Hochseilparks und des Freestyle Jumps muss vor Beginn an der gesamten praktischen und theoretischen 
Sicherheitseinweisung teilnehmen. Dies gilt auch für Teilnehmer, die bereits den Fundorena Hochseilpark oder einen anderen Hoch- oder 
Waldseilgarten besucht haben. Unklarheiten bei der Sicherheitseinweisung, insbesondere die Handhabung der Selbstsicherung sind durch 
den Teilnehmer anzusprechen und zu klären.  

 Teilnehmer, die sich nach der Sicherheitseinweisung nicht in der Lage fühlen, die vorgeschriebene sicherheitstechnische Handhabung zur 
Selbstsicherung korrekt auszuführen, müssen sich umgehend mit dem Einweisungstrainer in Verbindung setzen und auf die Teilnahme im 
Hochseilpark verzichten. Bezüglich einer etwaigen Erstattung gilt § 4 Abs. 1. 

 Vor dem Betreten des Hochseilparks hat eine Sicherheitsprüfung der Ausrüstung durch das Personal zu erfolgen. Ein Betreten ist ohne 
vorherige Sicherheitsprüfung ausdrücklich untersagt. 

(3) Alle Weisungen und Entscheidungen des Betreibers und dessen Personals sind bindend. Die Teilnahme kann bei Nichteinhaltung der 
Sicherheitsregeln die Gefahr  von erheblichen Verletzung bis hin zu einem tödlichen Absturzes beinhalten. Aus diesem Grund übernimmt der 
Betreiber bei Zuwiderhandlungen oder Verstößen gegen Sicherheitsbestimmungen keine Haftung für die damit verbundenen Schäden. 
Darüber hinaus können Teilnehmer ohne Anspruch auf eine Rückerstattung des Eintrittsgeldes ausgeschlossen werden. 

(4) Auf den Podesten im Hochseilgarten dürfen sich jeweils maximal 2 Personen gleichzeitig aufhalten. 

(5) Im gesamten Hochseilpark dürfen keine Gegenstände wie beispielsweise Taschen, Rucksäcke, Schmuck, Uhren, Mobiltelefone, Kameras, 
etc. mitgeführt werden, die eine Gefahr für den Teilnehmer selbst oder (etwa durch herunterfallen) für Dritte darstellen. 

 Bei Missachtung dieser Regelung, haftet der Verursacher für die Schäden, die einem Dritten durch die Missachtung entstanden sind. 

 Um ein Verklemmen (beispielsweise in Karabinern, Seilrollen oder Übungselementen) zu verhindern, sind lange Haare durch Haargummis 
oder Haarnetze zu sichern. Der Hochseilpark ist mit geeigneter Sport-/Freizeitkleidung und geschlossenem sportlichem Schuhwerk zu 
betreten. 

(6) Im Falle, dass ein Teilnehmer die Ausrüstung oder einen Teil der Ausrüstung ablegen möchte (etwa für einen Toilettengang o.ä.), ist dies 
vorab durch das ausgewiesene Personal der Fundorena zu genehmigen. Nach entsprechender Genehmigung hat der Teilnehmer seine 
Ausrüstung am Anziehplatz abzulegen. Möchte ein Teilnehmer das Klettern wieder aufnehmen, muss eine erneute Sicherheitsprüfung der 
Ausrüstung durch das Personal durchgeführt werden. Ein Betreten des Hochseilparks ist ansonsten nicht gestattet. 

§ 4 - Rücktrittsbedingungen und höhere Gewalt 
(1) Teilnehmer des Hochseilparks und des Trampolin Parks, die sich nach der Sicherheitseinweisung nicht in der Lage fühlen, die 

vorgeschriebene Handhabung zur Selbstsicherung korrekt auszuführen und daher auf die Teilnahme verzichten müssen (vergleiche § 3 Abs. 
2), bekommen das Entgelt für diese Attraktion in voller Höhe rückerstattet. 

(2) Für angemeldete Gruppen oder Reservierungen gilt, dass bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn ein kostenfreier Rücktritt möglich ist. 
Zwischen 29 und 15 Tagen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% Stornierungskosten fällig. Bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 
80% Stornierungskosten fällig. Ab dem 6. Tag vor Veranstaltungsbeginn werden 100% des Entgelts in Rechnung gestellt.  

(3) Der Rücktritt hat in allen Fällen schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Inanspruchnahme der Rücktrittsrechte ist das Datum 
des Zugangs der Rücktrittserklärung. 

(4) Sollte der Veranstalter wegen höherer Gewalt die Leistung nicht erbringen können, so können hieraus keine Ansprüche auf Schadensersatz 
abgeleitet werden. 

§ 5 - Foto, Film und Webcam-Aufnahmen 
(1) Die Thoma Action Team UG behält sich das Recht vor, in der gesamten Anlage Foto-, Film und Webcam-Aufnahmen zu Werbe- und 

Informationszwecken anzufertigen und diese zu verwenden, sowohl auf Papier als auch im Internet. Sollte ein Teilnehmer damit nicht 
einverstanden sein, muss er dies der Thoma Action Team UG ausdrücklich vorab mitteilen. Der Teilnehmer wird in diesem Fall unkenntlich 
gemacht. 

(2) Das Anfertigen von Foto-, Film- und Webcam Aufnahmen durch Teilnehmer zu gewerblichen Zwecken ist ohne vorherige Genehmigung durch 
die Thoma Action Team UG in der gesamten Anlage verboten. Die Verwendung von sogenannten Selfie-Sticks o.ä., am Helm oder 
Handgelenk befestigten Handys oder Kameras ist aus Sicherheitsgründen ausdrücklich verboten. 

 Die Thoma Action Team UG behält sich bei Missachtung die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche vor. Auch kann der 
Teilnehmer unmittelbar von der weiteren Nutzung der Anlagen ausgeschlossen und zum Verlassen der Anlage aufgefordert werden. 

§ 6 - Haftungsausschluss 
(1) Bei den Attraktionen handelt es sich teilweise um Aktivitäten, bei denen es durch Stürze o.ä. zu Verletzungen und bei Fehlverhalten auch zu 

tödlichen Verletzungen kommen kann, was auch bei größtmöglicher Sorgfalt des Betreibers nicht komplett verhindert werden kann. Die 
Teilnehmer sind sich dieser Gefahr bewusst. 

 Aus diesem Grund erfolgen das Begehen der kompletten Anlage und die Teilnahme an den Attraktionen auf eigenes Risiko und eigene 
Gefahr.  

(2) Für Personenschäden haftet die Thoma Action Team UG im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Für Sach- und Vermögensschäden ist 
die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

(3) Eine Haftung für Schäden, die durch andere Besucher verursacht sind ist ausgeschlossen. Ebenso ist eine Haftung für Unfälle 
ausgeschlossen, die auf eine Nichteinhaltung der AEB, der Sicherheitshinweise, der Anordnungen des Personals oder aber auf falsche 
Angaben, panische Anfälle von Teilnehmern oder fehlerhafte Handhabung zurückzuführen sind. 

(4) Unfälle, Sach-, oder Personenschäden müssen unverzüglich vor Verlassen der Anlage gemeldet werden.  

§ 7 - Datenschutz 
(1) Die Thoma Action Team UG erhebt nur Daten, soweit sie zum sicheren Betrieb der Anlage erforderlich sind. Die Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. Sofern Teilnehmer dies wünschen, werden die Daten auch genutzt, um diese Teilnehmer über Aktionen, Angebote und neue 
Attraktionen zu informieren. 



Schützenkreis 061 Aachen- Stadt 
des Rheinischen Schützenbundes e.V. 

Ansprechpartner: Marcel Stoecker; Brander Heide 3; 52078 Aachen; Tel. Nr.: 0172/71 51 488 

Packliste für die Schwarzwald Fahrt 
 

 (bitte auf das Gewicht und Größe des Gepäckstückes achten) 

Das benötigt Ihr: 

o Spannbetttuch, Schlafsack oder Bettwäsche, Kopfkissenbezug 

o Bade- und Handtücher, Waschzeug 

o Wetterenstsprechende Kleidung (Regenjacke, Mütze etc.) 

o Fahrradhelm (richtige Größe!) muss bei der Fahrradtour getragen werden!  
o Hausschuhe 

o Schwimmsachen 

o Taschenlampe 

o (kleiner) Rucksack, Trinkflasche, Butterbrotdose 

o Angemessenes Taschengeld  

Was nicht benötigt wird und nicht erwünscht ist:  
Feuerzeuge, Taschenmesser, Soft-Guns und andere Waffen, etc. 

 

 Wir gehen davon aus, dass die Erziehungsberechtigen einen Blick in das 
Gepäck ihrer Kinder werfen! 
 

Die Mitnahme von Smartphone, Kameras, Wertsachen etc. kann nur auf Eure eigene 

Verantwortung erfolgen. Im Haus gibt’s keine abschließbaren Schränke. 

 

Alle Sachen bitte mit Namen kennzeichnen!!! 

Persönliche Unterlagen: 

 -Kinder-/Personalausweis  

 -Kopie Impfpass   in einem unverschlossenen 

 -Einverständniserklärung  DIN A5 Umschlag mit Namen 

 -Krankenkassenkarte 

zur Abfahrt mitbringen, damit wir pünktlich starten können! 

Marcel Stoecker, Brander Heide 3, 52078 Aachen, Tel: 0172/71 51 488 


